
 

Bestätigung Kinderschutzgesetz 

 

 

Gliederung / Antragssteller ____________________________________________________________ 

Ansprechperson mit Kontaktdaten ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Datum der Veranstaltung _____________________________________________________________ 

Thema der Veranstaltung _____________________________________________________________ 

 

§ 11 Landeskinderschutzgesetz NRW 

Schutzkonzepte in Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe  
(1) Nach den Maßgaben der Regelungen des Achten Buches Sozialgesetzbuch sowie dieses Gesetzes 
ist in Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe ein Konzept zur Sicherung der Rechte  
von Kindern und Jugendlichen und zu deren Schutz vor Gewalt zu entwickeln, anzuwenden und zu  
überprüfen oder auf die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung hinzuwirken sowie die 
Wahrnehmung der Aufgaben nach § 8a Absatz 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch sicherzustellen  
(Kinderschutzkonzept). Dieses Konzept umfasst Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt, Machtmissbrauch in der Einrichtung oder dem 
Angebot sowie Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei gewichtigen Anhaltspunkten 
für eine Kindeswohlgefährdung. Das Kinderschutzkonzept ist angepasst auf die Einrichtung oder das 
Angebot zu entwickeln. Kinder und Jugendliche sind an der Entwicklung des Kinderschutzkonzeptes 
entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife zu beteiligen. […]  
(3) Die Träger von Einrichtungen oder Angeboten nach dem Kinder- und Jugendförderungsgesetz vom 
12. Oktober 2004 (GV. NRW. S. 572), das zuletzt durch Gesetz vom 26. Februar 2019 (GV. NRW. S. 151) 
geändert worden ist, wirken auf die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines  
Kinderschutzkonzeptes hin, sofern sie Förderung aus Landesmitteln gemäß § 16 Absatz 1 des Kinder-  
und Jugendförderungsgesetzes beantragen oder bereits erhalten. […] 
 

 
Hiermit bestätigen wir, nach den Vorgaben des Landeskinderschutzgesetzes ein Schutzkonzept 
entwickelt zu haben und dieses anzuwenden. Das Schutzkonzept wurde am ___________________ 
beschlossen. 
Das Schutzkonzept wird der DLRG-Jugend Westfalen mit der Kinder- und Jugendförderplanmittel-
Abrechnung mitgesendet. 
 
 

 

Datum:  

 

___________                        ___________________________       ____________________________ 

(zwei rechtsverbindliche Unterschriften, einschließlich die der/des Jugendvorsitzenden/-wartes/in) 


